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UNIV~ITÄTSSTADT kAISERSLAUTERN

Bebauungsplan .WeberstraSe -WolpertstraSe -BeethovenstraSe -GlockenstraBe-
Ka 0/144

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

A.

"

(Rechtsgrundlagen: Baugesetzbuch (BauGB) vo~ 08.12.1986, zuletzt geändert
durch G.esetz vom 22.04.1993, Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 27.01.1990,
zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.04.1993, Planzeichenverordnung (PlanzV)
vom 22.01.1991, Landesbauordnung (LBauO) vom 28.11.1986, zuletzt ,geändert
durch Gesetz vom 08.04.1991) ",

1.

1.1

Art der baulichen Nutzung (§§ 1-15 BauNVO)
\ .

.,, ::_-- Lf":L.-geb18 et (§ 4 BauNVO)I\llyt:IlIt:IIIC~ "VIII I , .'

Folgende Einrichtungen, die nach § 4 (3) BauNVO ausnahmsweise
zugelassen werden können, sind nach § 1 (6) BauNVO ausgeschlossen:

-Betriebe des Beherbergungsgewerbes
-sonstige nicht stärende Gewerbebetriebe
-Anlagen für Verwaltungen-Gartenbaubetriebe:

-Tankstellen

,

Das Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt durch:1.2.1

die überbaubare Grundstücksfläche unda..

di e festgesetzte Gesc.hoßzahl

b.

1.2.2 Gemäß § 17 Abs. 3 BauNVO ist eine überschreitung der Obergrenzen der
nach § 17 Abs. 1 BauNVO zulässigen'Geschoßflächenzahl aus Gründen
der Bestandserhaltung zulässig. .

, '

~auweise (§ 22 BauNVO) Co

Geschlossene Bauweise gemäß § 22 (3) BauNVO.
.

überb~m_~~~~fJ~ (§ 23 BauNVO)

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baulinien (§ 23 (2)
BauNVO) und durch Baugrenzen (§ 23 (3) BauNVO) festgesetzt.

1.4.1

Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind mit Ausnahme der
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unter 1..6.2
freizuhalten.

aufgeführten baulichen Anlagen jeder Bebauungvon

1.5.1 Stellplätze und Garagen sind nur auf den in der Planzeichnung
festgesetzten Flächen und innerhalb der überbaubaren Grundstücks-
flächen zulässig. ..
Tiefgaragen sind unzulässig1.5.2

Nebenanlagen sind nur innerhalb der überbau baren Grundstückstlächen
zulässig. .,.'

1.6.1

Nebenanlagen für die Versorgung des Gebietes mit Elektrizität, Gas,
Wärme und Wasser können als Ausnahme auch außerhalb der überbaubarenGrundstücksflächen zugelassen 'werden. '

GRONORDNERISCHE FESTS~~E8 (§ 9 .( 1) Nr. 25 BauGB)
.

Zur besseren Durchgrünung des Gebietes sind Mauern und großflächige,
fensterlose Außenwände von Gebäuden mit Klettergehölz (z.- B. Efeu,
Wilder Wein, Knöterich, Waldrebe, Blauregen) zu begrünen. .

1.8.1

Die im Plan gekennzeichneten Bestände an Bäumen und Sträuchern sind
zu erhalten und zu pflegen und ggf. während einer Baumaßnahme gegen
Beschädigungen und Beeinträchtigungen zu schutzen,. Für ggf. entfal-
lende Gehölze, sind Ersatzpflanzungen vorzusehen, u. U. auch an
anqerer Stelle im Grundstuck.

1.8.2 ,..'

(Siehe DIN 18 920 -Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und Vege-
tationsflächen bei Baumaßnahmen -sowie RAS LG 4 -Richtlinien für
die A~lage von Straßen, Teil Landschaftsgestaltung, Abschnitt 4,
Schutz von Bäumen und Sträuchern im Bereich von Baustellen).

Für Pflanzungen im Blockinnenbereich sind überwiegend Gehölze aus
der folgenden Artenliste zu verwenden. Die Grenzabstände gemäß
Nachbarr~cht sind dabei zu berücksichtigen:

1..8.3

Bäume erster Ordnung
J

Acer pseudoplatanus
Acer platanoides

Bergahorn'
Spitzahorn
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Fagus sylvatica
,Quercus petraea
Quercus "robur
Tilia cordata

Buche
Traubene;che
St;ele;che
W;nterl;nde

Bäume zwei ter Ordnung

Acer campestre
Carpinus betulus
Sorbus aucuparia

Feldahorn
Hainbuche
Vogelbeere

Sträucher

-Cornus mas
Cornus sangulnea
Corylus avellana
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Prunus spinos.a
Rosa canina
Salix caprea
Sambucus .nigra
Viburnum lantana

Kornelkirsche"
Hartriegel
Hasel
liguster
Heckenkirsche
Schle~e
Hundsrose
Salweide.
Schwarzer Holunder
WQ 11 i ger Schneeba 1.1

,Allgemein gilt, daß die Pflanzqualität der Bäume und Sträucher den
"Gütebestinunungen für Baumschulpflanzen" der Forschungsgesellschaft
Landschaftsentwicklung, Landschaftsbau (FLL) e. V. 'entsprechen
müssen. Die Mindestgr?ße der Pflanze,n muß sein:

-bei hochstämnigen Bä:umen = 3 x verpflanzt Stamnumfang 16-18 cm
-bei Heistern °, = 2 x verpflanzt Höhe 200-250 cm
-bei Sträuchern' = 2 x verpflanzt Höhe 60--100 cm

2.

2.1

BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN.= (§ 86 (6) LBauO }.V. m. § 9 (4) BauGB).

§est~l!~!:i~cheA~forg~rungen an' bauliche Anlaqen
(§ 86 (1) Nr. 1 LBauO)

2.1.1

Dächer

Bei wechselnden Dachneigungswinke1n- neinandergrenzender Gebäude
soll ein Kreuzen der Or~gänge vermieden werden.

*

* Dachaufbauten sind bis zu 1/3 der Dachlänge bei mindestens 350
Dachneigung ~ulässig.

Kniestäcke
zulässig.

s.ind bei* mehrgeschossigen Gebäuden bis

.0,35

m

2.2Private 

freiflichen (§ 86 (1) Hr. 3 LBauO)

2.2.1

Die als p~ivate Grünfläche ausgewiesenen Innenhofbereiche sind
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intensiv zu begrünen (Bäume, Sträucher,..Rasen). Je 100 qm Fläche ist
ei n Baum zwei ter Ordnung zu pfl anzen.. ,

Als Wirtschafts- und'Sitzbereiche dürfen maximal 30 % dieser Flächenmit Pflaster befestigt sein. -

2.2.2

Flachdächer von Garagen und Nebengebäuden sind extensiv zu begrünen.

Die Grünflächen und Gehölzpflanzungen sind fachgerecht herzustellen,
zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. ."

2.2.3

;infriedungen (§ 86 (1) Nr. 3 LBauO)

Einfriedungen entlang der öffentlichen Wege sind nur als Hecken-
pflanzung, Holzlamellengeflecht, senkrecht gelatteter Holzlat-tenzaun, 

als Sandsteinmauer oder verputzte Mauer bis 0,80 m Höhezugelassen. 
Drahtzäune und Hecken aus nicht standortgerechten

Pflanzen (Thuja, Scheinzypressen usw.) sind nicht zulässig.

Standplätze für Abfallbehälter (§ 86 (.1) Nt. 3 lBau.O)

Stellplätze für Mülltonnen und Müllcontainer sind entweder durch
dichte Bepflanzung oder durch begrünte Müllboxen bzw. Gitterboxen
vor unmit~elbarer Sicht und Sonneneinstrahlung zu schützen. ..

Stellplätze (§ 86 (1) Nr. 3 lBauO)

Stellplätze sind nur auf den dafür vorgesehenen Flächen zulässig.
Die -Befestigung ist zulässig mit: Rasenfugenpflaster, Rasengitter-steinen, Dränpflaster und Verbundpflaster. .

Für jeweils zwei Stellplätze ist mindestens ein Baum 2. Ordnung in
direkter Zuordnung zu den Stellplätzen zu pflanzen. Stammumfang zum
Zeitpunkt des Pflanzens mindestens 16-18 cm. Der Baum ist gegen
Anfahren und die Wurzelscheibe gegen Überfahren zu sichern. Oie
Baumscheibe ,ist in einer Größe von mindestens 4 qm auszubilden. Der
Baumstandort ist fachgerecht vorzubereiten. 7

Werbeanlagen (§ 86 Abs. 1 Nr. 1 LBauO)

2.6.1

Zum Schutz des städtebaulich bedeutsamen Gebietes sind
genehmigungsfreie Werbeanlagen innerhalb des Geltungsbereiches
dieses Bebauungsplanes genehmigungspflichtig. -

2'.6.2' Werbeanlagen, auch wenn sie keine bauliche Anlagen darste1lenj
müssen den Anforderungen der §§ 3 und 5 lBauO genügen. Untersagt
sind: -

a)
b)

c)

stärende Häufung" .

die Verwendung von Blinklichtern und laufenden Schriftbände..rn
und
Werbeanlageri, soweit sie nicht an der Stätte der leistung
angebracht werden. ~
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Eine stärende Häufung ist dann anzunehmen, wenn mehr als -S % einer
Fassadenansi cht von Wer_beanl agen ausgefüll t wi rd.

2.6.3 Werbeanlage~ über 1,5 qm dürfen bei Flachdächern nicht über die
Oberkante Gesims des Gebäudes und bei geneigten Dächern nicht über
die Traufe (Schnittpunkt Dacheindeckung/Außenwa~d) hinausragen.

2.7

Im gesamten Bebauungsplangebiet können aufgrund der städtebaulichen
Verhältnisse die Abstände nach § 8 Abs. 6 und] LBauO auf das Maß
reduziert werden, .das sich aus .den festgesetzten Baugrenzen bzw.
Baulinien und den Geschoßhöhen ergibt.

Die Belichtung mit Tageslicht; die Lüftung und der Brandschutz sind
durch bauliche Freimachung des Blockinnenbereiches gemäß Planeintrag
sichergestellt.

HINWEISE

B.

Na~h den Bestirnl!1ungen des..Denkmalschutz- und -pflegegesetzes ist jeder
zutage konvnende archäologische Fund ,unverzüglich zu melden, die Fundstel-
le soweit als möglich unverändert' zu lassen und die Gegenstände -gegenVerlust zu sichern. -

1

.
Bei Vergabe der Erdarbeiten sind die ausführenden Baufinnen zu veranlas-
sen, rechtzeitig den Beginn der Arbeiten anzuzejgeQ.

2.

Verstöße gegen eine Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB werden alsOrdnungswi~rigkeit nach § 213 BauGB geahndet. .

3. Bei Vorkommen von Altlasten ist die untere Abfallbehörde zu verständigen.

4.

Mit dem Bauantrag ist ein qualifizierter Freiflächengestaltungsplan über
die Gestaltung der Außenanlagen beizufügen, der mit der Stadtverwaltung
abzustimmen ist und nach fachtechnischer Prüfung Bestandteil der Bauge-
nehmigung wird. Die Planung ist.umgehend nach.Fertigstellung der Hochbau-
ten zu realisieren.

.~
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5.

Kaiserslautern, ,5.9.199l
StadtverwaltU",9

11

L

~erbÜrgermeister

Ausgefer.tigt:
Kaiserslautern, 7.10.1994

Stadtverwaltung

Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz I

Zur Entscheidung'., I
2 9. Sept 1994 :vom' 
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